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Die Motivbasierung internationaler Migrationsstatistiken 
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Die Motivbasierung internationaler Migrationsstatistiken 
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Die Motivbasierung des deutschen Ausländerrechts 
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Annahme und Grundlage der Motivbasierung ist 
voraussetzungsreich 

- Unkenntnis der verschiedenen Kategorien und 
Optionen  

- Delta zwischen gegenüber Behörden gewählter 
Motivpräsentation und eigentlich dem 
Migrationswunsch zugrundeliegenden Motiven  

 

 Wunsch nach Motivkorrektur/Spurwechsel 

z.B. § 16 Abs. 5, § 17a Abs. 4 AufenthG 

Rechtspolitisch umstritten sind Motivkorrekturen, 
die mit Asyl zusammenhängen (ex post/ex ante)    
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Arbeit vs. Asyl umgekehrt: Das schwedische Beispiel des 
Spurwechsels    

Spurwechsel 2012 2013 2014 

Abgelehnter Asylantrag -> Erwerbstätigkeit 188 141 155 

Spurwechsel 2012 2013 2014 

Erwerbstätigkeit -> Asylantrag 1957 3465 3673 

Quelle: Parusel 2016 

Quelle: Parusel 2016 
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Die Ex-ante Motivkorrektur, oder Tausche Asyl gegen 
Arbeit, Teil I: Die Westbalkanregelung  
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Der doppelte Tauschcharakter im Bereich der Westbalkan-
Regelung: Politik    

Die Westbalkan-Regelung als Kompensationsleistung für die Zustimmung der Erweiterung sicherer 
Herkunftsländer    
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Der doppelte Tauschcharakter im Bereich der Westbalkan-
Regelung: Migrationsspezifische Motivkorrektur  

Asylanträge BA-Zustimmungen zu § 26 Abs. 2 BeschV 



Stau in den Auslandsvertretungen? Westbalkan-
Regelung 
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Erteilte Zustimmungen und Visa zur Westbalkan-Regelung 

Zustimmungen Visa

Quelle: Bt.-Drs. 19/2018, eigene Darstellung 
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Westbalkan im Maghreb? Chancen und Risiken eines 
Ausbaus des § 26 Abs. 2 BeschV 

- Derzeit Evaluation (abwarten)  

- 2 spezielle Bedingungen, die Übertragbarkeit 
verneinen 

- Netzwerk-Effekt 

- Rückführungseffekt  

 Alternative Saisonarbeit? (§ 18 Abs. 3 

AufenthG i.V.m.§ 15a BeschV) 



Seite 13 

Die Ex-post Motivkorrektur, oder Tausche Asyl gegen 
Arbeit, Teil II: Der Spurwechsel 
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Der Spurwechsel im Aufenthaltsrecht: §§ 25 Abs. 5, 25a, 
25b, 60a i.V.m. 18a AufenthG 
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Spurwechsel, aber für wen? Worum geht es in der 
Spurwechsel-Debatte 

- Anerkannte Asylbewerber: Voller Arbeitsmarktzugang 

- Asylbewerber im Verfahren: Weitgehender 
Arbeitsmarktzugang nach drei Monaten  

- Abgelehnte Asylbewerber/Geduldete: 

- § 18a AufenthG für besonders qualifizierte Geduldete 

- § 25a AufenthG für geduldete Jugendliche im Alter zwischen 15- 21 Jahren (und 

ihre Familienangehörigen) 

- § 25b AufenthG als stichtags- und altersunabhängig angelegte Option, der 

geduldeten Personen die Möglichkeit verschafft, sich durch 
Integrationsleistungen „einen regulären Aufenthaltsstatus zu verdienen“ 

- § 25 Abs. 5 AufenthG als Option, der Ausländer bereits nach 18 Monaten eine 

Aufenthaltserlaubnis, sofern dessen „Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist“ 
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Warum der SVR die bestehenden Ex-Post-Spurwechsel-Optionen 
begrüßt, einen allgemeinen Spurwechsel aber kritisch sieht  

- Spannungsfeld zwischen Migrationssteuerung 
und Integrationsförderung 

- Mit wachsender Aufenthaltszeit dominiert IF 
über MS 

- Gefahren eines allgemeinen Spurwechsels 
- Komplexitätssteigerung im Recht 

- Unterminierung der Regelungen zur Erwerbsmigration 

- Setzen von Fehlanreizen 

- Pull-Effekte 

 



Seite 17 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Kontakt: kolb@svr-migration.de 


